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Nachträgliche Beschwerde gegen die
Versagung der Beiordnung eines
Pflichtverteidigers
SIPO 55 304,1N Abs. 1 Nr. 5,142 Abs.1,154

1. Verzögert das Gericht die Bearbeitung eines Antrqes
auf Beiordnung eines Pflichtverteidigers, steht dem Be-
schuldigten alsbald die Mäglichkeit der Untätigkeatsb€'
sdrwerde zur Verfügung.

2. Eine rückwirkende Pflichtverteidigerbestellung ist
nach Einstellung des Ver{ahrens nach 5 154 SIPO nicht
mtiglich. Dabei bleibt es auch, wenn eine Untätigkeitsbe-
schwerde erst nach Beendigung des Verfahrens erhoben
wird. Anders ist es, wenn gegen die Untätigkeit bereits
vor Beendigung des Verfahrens Beschwerde eingelegt
wurde und zeitgleich mit der Einstellung des Verfahrcns
eine ltlichtabhilfeentscheidung getroffen wird.

LG Halle, Beschl. v. 2A.12.2O0B - 6 Qs 69/09

Aus den Gründen: II. Die Beschwerde des Angesch. ist als

Untätigkeitsbeschwerde gem. S 304 SIPO zulässig. Das AG
hane über den Antrag des Angesch. auf Bestellung scines

\Tahlveneidigers als Pflichwerteidiger nicht vor Abschluss
des Verfahrens entschicden. Vcrzögcn das Gericht die Bear-

beirung des Antrags auf Bestellung eines Pflichweneidigers,
so steht dem Besch., der wegen der Auswahlregelung des

S 142 Abs. I S. 2 SIPO auch nicht Gefahr läuft, dass cin
anderer RA bestellt wird, alsbald die Möglichkeit der Untä-
dgkeitsbeschwerde zur Verfr.igung, weil das Unterlasscn ci-
ner Entscheidung in diesem Fall einer ablehnenden Ent-
scheidung gleich zu achten w2ire (KG StV 2OO7,372, 375;
LG Magdebary, NSZ-RR 2009,87 f).
Die Beschwerde ist auch begrtindet.

Nach der eindeutigen gesetzlichen Regelung, über deren All-
gemeinheit man treftlich sueiten kann, war dem Angeschul-
digten ein Pflichweneidiger ftir den ersten Rechtszug zu be-

stellen, $ 140 Abs. I Nr. 5 SIPO.

Dabei. ist nicht zu verkennen, dass der Attgo.h. im vorlie-
genden Verfahren stets ordnungsgemäß durch seinen rVahl-

vcrtcidigcr vcrtcidigt wordcn war. Zwischcn dcr Tädgkeit
als'Wahlvcrtcidigcr und dcr als Pflichwcncidiger bestehen
wesensmäßige Unterschiede, die eine rüchrirkende Ande-
rung scincr Rcchastcllung vcrbictcn. Ein \Tahlvcncidigpr
erbringt seine lristung auf der Grundlage eines Mandatwer-
hältnisses abschließend. Die mit der Bestellung zum Pflicht-
verteidiger einsetzende öffentlich-rechdiche Pflicht zum Tä-
tigwerden kann er nach Abschluss des Vefahrens nicht
mehr erftillen (OLG Hamm, Beschl. v. 20.07.2000 - I \7s
206100; LG Neuuppin, Beschl. v.05.02.20031I Qs 13/03;
OLG DxseUo,f Beschl. v.01.06.1992 - I Vs 427192; LG
Drcsfun, Beschl. v. 19.02.2007 - 3 Qs 206100; dle zitien
nach juris; KG Beschl. v. 09.03.2006, StV 2007, 372,375).
Aus diesen Gründen ist eine rüclarvirkende Pflichweneidigcr-
bestellung nach Auffissun g der l(ammer nicht möglich.

\fill ein RA demnach sicherstellen, dass er nur als Pflicht-
veneidiger auftritt, so darf er sein Mandat nicht erst unter
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der Bedingung der Beiordnung niederlegen, sondern muss
dies bedingungslos mn und klarstdlen, dass cr nur als
Pflichweneidiger auftreten werde oder er muss ausschließ-
lich den Antrag auf Beiordnung stellen, ohne sich zuvor
als Vahlveneidiger zu melden. Verzögen das Gericht die
Bearbeitung des Aatrags, so steht dern Besch. entsprechend
den obigen Ausftihrungen die Untätigkeitsbeschwerde zur
Verftigung.
'Vird 

diese erst nach Beendigung des Vefahrens crhoben,
so teilt dic l{ammer die vom KG mir Besdrl. v. 09.03.2006
geäußeneAuffassung, dass auch in diesem Fall eine Pflicht-
verrcidigerbestellung nicht nachutiglich und rüchrirkend
erfolgen kann.

Vorliegend liegt der Fdl aber anders. Zu bedenken ist näm-
lich, dass der Angesch. bereirs mit Schrifisarz seines Venei-
digers v. 08.11.2009 gegen die Unüitigkeit des lG Be-
schwerde eingelegt hat. \üenn über die Beschwerde, sei es

durch eine Abhilfeentscheidung oder nach der Vorlage an
das Bcschwcrdcgcricht, zcimah entschieden worden wäre,
härtc dic lcerlidr rlurch Untätigkeit des Gerichrs erfolgre
Ablehnung der Pflichweneidigerbestellung korigiert wer-
den können, bevor das Verfahren eingesrellt worden war,
S 306 Abs. 2, 309 Abs. 2 SIGB.

Insofern ist der vorliegende Fall als ein Fall der doppelten
Untätigkeit zu bewenen, denn das AG hat zunächst nichr
über den Antrag auf Pfl ichwcneidigerbestellung ennchicdcn
und in dcr F-olgc bis zur Bccndigung dcs Vcrfahrcns auch
nicht aufdie Beschwerde hin irgenderwas veranlasst.

Das lG hat viclmehr zcitglcich mit dcr Einstcllung dcs Ver-
fahrcns nach S 154 SIPO die Nichtabhilfeentscheidung ge-
troffen. Es ist nicht nachzuvollziehen, wieso es nicht --und
sei es in 

_einer 
logischen Sekunde zuvor -, als die Einstellung

des Verfahrens noch nicht ausgesprochen worden war, dii
beantragte Pflichwerteidigerbestellung noch vor dcr Vcrfah-
renseinstellung im Vege einer Abhilfeentscheidung vorge-
nommen hat. Dann wäre nämlich von einer Rückwirkung
keine Rede mehr gewesen.

Sonstige Gründ9, welche der Pflichweneidigerbestellung
cntgcgenstehen könnten, sind nicht ersichtlich. Sowcit cr-
sichdich er<isden auch keine entgegensrehende hochstrich-
terliche Rechtsprechnug, da sich diese mit einer vorliegen-
den Fallkonstellation nicht zu befassen hatte. Nach
Erhebung einer Untätigkeitsbeschwerde ist es der ersten Ins-
tanz vor Becndigung des VerFahrens zwanglos möglich, ein
etwaiges Versäumnis durch eine Abhilfeentscheidung auszu-
gleichen.

Mitgeteilt von RA Jan-Robert Funck, Braunschweig,
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